
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1974/10/11 3Ob151/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.10.1974

Norm

ABGB §547

ABGB §828

AußStrG §97 A1

AußStrG §145 D

Rechtssatz

1. Die Erbengemeinschaft kann die für zur Einverleibung der bereits im Besitz des Dritten be6ndliche Liegenschaft

erforderlichen Erfüllungshandlungen nur gemeinsam vornehmen, wozu es eines einheitlichen Willens aller Erben

bedarf. 2. Eine Majorisierung ist ausgeschlossen, da nicht nur die Veräußerung einer Liegenschaft, sondern auch die

Erfüllung des vom Erblasser getätigten Veräußerungsgeschäftes keine Verwaltungsmaßnahme ist.
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